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Gericht 

OGH 

Entscheidungsdatum 

18.11.1976 

Geschäftszahl 

13Os31/76 

Norm 

PornG §1 A; 

Rechtssatz 

"Unzüchtig" wird eine (sexuelle) Darstellung, die einen völlig natürlichen (straflosen) Lebensvorgang betrifft 
und insoweit als wertneutral angesehen werden muß, wenn sie als grob störend und daher unerträglich 
empfunden und zu einem für die Allgemeinheit und damit für das Strafrecht relevanten Störfaktor wird. 

Entscheidungstexte 

TE OGH   1976/11/18 13  Os   31/76 

Rechtssatznummer 

RS0087837 


